
d:\users\renardy\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\57qo7ps0\disclaimer_scanned_documents.docx 

 
 
 
 
 
Disclaimer: unless otherwise agreed by the Council of UPOV, only documents that have been adopted by 
the Council of UPOV and that have not been superseded can represent UPOV policies or guidance. 
 
This document has been scanned from a paper copy and may have some discrepancies from the original 
document. 
 
_____ 
 
Avertissement:  sauf si le Conseil de l’UPOV en décide autrement, seuls les documents adoptés par le 
Conseil de l’UPOV n’ayant pas été remplacés peuvent représenter les principes ou les orientations de 
l’UPOV. 
 
Ce document a été numérisé à partir d’une copie papier et peut contenir des différences avec le document 
original. 
_____ 
 
Allgemeiner Haftungsausschluß:  Sofern nicht anders vom Rat der UPOV vereinbart, geben nur Dokumente, 
die vom Rat der UPOV angenommen und nicht ersetzt wurden, Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV 
wieder. 
 

Dieses Dokument wurde von einer Papierkopie gescannt und könnte Abweichungen vom Originaldokument 
aufweisen. 
 
_____ 
 
Descargo de responsabilidad: salvo que el Consejo de la UPOV decida de otro modo, solo se considerarán 
documentos de políticas u orientaciones de la UPOV los que hayan sido aprobados por el Consejo de la 
UPOV y no hayan sido reemplazados. 
 
Este documento ha sido escaneado a partir de una copia en papel y puede que existan divergencias en 
relación con el documento original. 
 
 
 
 
 



0049 
( UPOV) 

C (Extr. ) IV 12 
ORIGINAL: englisch 

. DATUM: 31. Marz ·1982 

INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 

GENF 

DER RAT 

Filnfte ausserordentliche Tagung 

Genf, den 29. April 1982 

VEREINBARKEIT DER UNGARISCHEN GESETZE ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZUCHTUNGEN 
MIT DEM UPOV-UBEREINKOMMEN 

Yom Verbandsbliro ausgearbeitetes Dokument 

Einleitung 

1. Mit Schreiben vom 5. Februar, das beim Verbandsbliro am 8. Marz 1982 ein
ging, haben der Landwirtschafts- und Ernahrungsminister und der prasident des 
Nationalen Amts fUr Erfindungen der Ungarischen Volksrepublik den Rat der UPOV 
urn Stellungnahme zur Vereinbarkei t der ungar ischen Gesetze zum Schutz von 
Pflanzenzlichtungen mit dem UPOV-Ubereinkommen gebeten. Der Brief ist in der 
Anlage I zu diesem Dokument wiedergegeben. Ihm waren drei Texte beigefugt: Das 
ungarische Gesetz Uber den Schutz von Erfindungen durch Patente (Nr. II 
von 1969), das als Anlage II wiedergegeben ist; ein separater Ausdruck (in 
diesem Dokument nicht wiedergegeben) von Teil III (Artikel 67 bis 71) des 
genannten Gesetzes, der die besonderen Bestimmungen Uber Pflanzensorten ent
halt; schliesslich einen Auszug aus dem Dekret Uber die AusfUhrung des Geset
zes Nr. II von 1969 Uber den Schutz von Erfindungen durch Patente, in der 
Anlage III zu diesem Dokument wiedergegeben. 

2. Es wird in Erinnerung gebracht, dass Ungarn, welches die Revidierte Akte 
von 1978 des UPOV-Ubereinkommens (nachstehend als "Akte von 1978") nicht 
unterzeichnet hat, jedoch ein Mitglied der UPOV werden mochte, zu diesem Zweck 
nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe b) der Akte von 1978 eine Beitrittsurkunde 
hinterlegen muss. vor Hinterlegung einer Beitrittsurkunde hat Ungarn den Rat 
urn Stellungnahme zur Frage der Ubereinstimmung seiner Gesetze mit der Akte 
von 1978 zu bitten, und der Beschluss des Rats, der des sen Stellungnahme 
entha.lt, muss positiv seine 

3. Ferner wird daran er innert, dass die Frage einer Mi tgliedschaft Ungarns 
in der UPOV in den vergangenen Jahren mehrfach erortert worden ist. 

4. Am 28. und 29. Apr il 1977 fand in Budapest ein Symposium statt, das von 
der Internationalen Gemeinschaft der ZUchter vegetativ vermehrbarer Zierpflan
zen (CIOPORA) veranstaltet worden war. Der seinerzeitige Ratspra.sident der 
UPOV, Herr B. Laclaviere, und mehrere andere Mitglieder des UPOV-Rats haben an 
diesem Symposium teilgenommen; dies gilt auch fUr den Generalsekretar und den 
Stellvertretenden Generalsekretar der UPOV. Im Anschluss an einen Vortrag, den 
ein Beamter des ungarischen Nationalen Amts fUr Erfindungen uber das ungari
sche Sortenschutzgesetz und seine Vereinbarkeit mit dem UPOV-Ubereinkommen 
gehalten hatte - und der mit der Stellungnahme schloss, die zustandigen Behor
den seien zu der Auffassung gekommen, dass es fur Ungarn wUnchenswert sei, 
sich dem UPOV-ubereinkommen anzuschliessen - fand eine nlitzliche Diskussion 
statt. 
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5. Am 8. September 1980 besuchte eine ungarische Delegation, die sich aus 
Herrn Imre Koncz, dem Stellvertretenden Leiter des Landwirtschaftsdepartments 
im Ernahrungs- und Landwirtschaftsministerium, Herr Antal Erdos, Direktor im 
Nationalen Amt fur Erfindungen und Dr. Geza Mesko, Stellvertretender Direktor 
im Nationalen Amt fur Erfindungen, sowohl das Verbandsburo als auch das 
Schweizerische Buro fur Sortenschutz und die Eidgenossische Forschungsanstalt 
fur Landwirtschaftlichen Pflanzenbau in Zlirich-Reckenholz. 

6. Vom 23. bis 25. Oktober 1980 stattete eine UPOV-Delegation, die sich aus 
dem Ratsprasidenten Dr. W. Gfeller, dem langjahrigen Vorsitzenden des 
Verwaltungs- und Rechtsausschusses Dr. D. Boringer und dem Stellvertretenden 
Generalsekretar Dr. H. Mast zusammensetzte, Ungarn einen Besuch ab~ Wahrend 
dieses Besuchs wurden Vortrage liber UPOV gehalten. Die UPOV-Delegation konnte 
eine Reihe landwirtschaftlicher Einrichtungen in Ungarn besuchen und traf mit 
hohen Amtstragern der ungarischen Regierung zusarnrnen. 

Vereinbarkeit der ungarischen Gesetzgebung mit der Akte von 1978 

7. Rechtsgrundlage fur den Schutz von Pflanzenzuchtungen in ungarn. Der 
Schutz von Pflanzenztichtungen sttitzt sich in Ungarn auf das Gesetz tiber den 
Schutz von Erfindungspatenten (Nr. II aus 1969) - in der Anlage II zu diesem 
Dokument wiedergegeben und nachstehend als "Gesetz" bezeichnet - und insbe
sondere auf die Artikel 67 bis 71 dieses Gesetzes sowie auf das Dekret uber 
die Ausfuhrung des Gesetzes Nr. II aus 1969 uber den Schutz von Erfindungs
patenten (Nr. 4/1969. (XII.28.) OMFB-IM) - in der Anlage III zu diesem Doku
ment wiedergegeben und nachstehend als "Dekret" bezeichnet. Eine englische 
Ubersetzung des Gesetzes wurde in dem Aprilheft von 1970 von "Industrial 
Property" abgedruckt, eine Ubersetzung des Dekrets (alte Ubersetzung) in dem 
Septemberheft 1970 dieser zeitschrift. Zusatzlich sind eine Reihe erganzender 
gesetzlicher Vorschriften - darunter die Verfahrensregeln, welche patente und 
Rechtsmittel im Patentsystem betreffen - anwendbar. Wie sich aus der Formulie
rung einer Anzahl von Bestimmungen des Gesetzes und des Dekrets ergibt, hatte 
Ungarn bereits bei der Revision seiner Patentgesetzgebung im Jahre 1969 die 
Absicht, das ungarische Recht an das UPOV-Ubereinkommen von 1961 anzupassen. 

8. Form des Schutzes. Ungarn schutzt Pflanzenzuchtungen als "biologische 
Erfindungen" in Form eines Patents (siehe Artikel 6 des Gesetzes). Fur solche 
Patente fur Pflanzensorten sind allerdings besondere Bestirnrnungen vorgesehen 
(auch fur Patente fur Tierzuchtungen), und zwar in den Artikeln 67 bis 71 des 
Gesetzes. Was die Schutzform anbetr ifft, so stimmt das ungarische Recht mit 
der Akte von 1978 liberein. 

9. Botanische Gattungen und Arten, die geschutzt werden mussen oder konnen. 
ungarische Patente fUr Pflanzensorten konnen fUr aIle botanische Gattungen und 
Arten ohne Ausnahme erlangt werden. Ungarn macht somit keinen Gebrauch von der 
Moglichkeit, Schutz nur fur eine beschrankte Anzahl von Gattungen und Arten zu 
gewahren. Die ungarische Praxis stimmt mit Artikel 4 Absatz 1 der Akte 
von 1978 uberein. 

10. Schutzvoraussetzung. Pflanzensorten sind in Ungarn patentfahig, wenn sie 
neu, homogen und verhaltnismassig bestandig sind (Artikel 6 Absatz 2 des 
Gesetzes). Die Voraussetzungen der Neuheit, Homogenitat und verhaltnismassigen 
Bestandigkei t werden in besonderen Verordnungen festgelegt, die "die wissen
schaftliche Entwicklung in Betracht ziehen" (Artikel 67 des Gesetzes). Re
gel 31 des Dekrets zeigt, dass im ungarischen Recht der Begriff "neu" manchmal 
verwendet wird, urn das zu kennzeichnen, was in den meisten Verbandsstaaten als 
"unterscheidbar" bezeichnet wird. Regel 31. besagt, dass "eine Pflanzensorte 
neu [unterscheidbar] ist, wenn sie sich in bezug auf ihre morphologischen 
physiologischen und anderen Merkmale wenigstens durch ein wesentliches Merkmal 
von den bereits bekannten Sorten unterscheidet". Diese Definition stirnrnt mit 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Akte von 1978 liberein, die anders als die 
Parellelvorschrift in der Originalfassung von 1961 des Ubereinkommens auch 
nicht mehr nur auf morphologische und physiologische Merkmale abstellt. Die 
Definition der Homogenitat in Regel 31 Absatz 2 des Dekrets, die besagt, dass 
"eine Pflanzensorte homogen ist, wenn die wesentlichen Merkmale der Einzel
pflanzen - unter Berucksichtigung der Besonderheiten der generativen oder 
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vegetativen Vermehrung - identisch sind", 1ehnt sich sehr eng an die ver
gleichbare Vorschrift in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der Akte von 1978 an. 
Was die Bestandigkeitanbetrifft, so verwendet das Gesetz den Ausdruck "ver
h~Utnismissig bestandig" - anstatt 1edig1ich "bestindig", wie dies Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe d) der Akte von 1978 tut - aber die Definition in Regel 31 
Absatz 2 des Dekrets zeigt, dass es keinen echten Unterschied zwischen dem 
ungarischen Recht und Artike1 6 Absatz 1 Buchstabe d) der Akte von 1978 gibt: 
Regel 31 des Dekrets besagt nam1ich, dass "eine Pf1anzensorte verhaltnismissig 
bestandig ist, wenn ihre wesent1ichen Merkma1e entweder wahrend ihrer natUr
lichen oder kUnstlichen Vermehrung oder ihres vermehrungszyk1us der Beschrei
bung treu b1eiben". 

11. Artikel 6 des Gesetzes lasst es auch zu, dass Patente im Sortenbereich. 
auch fUr Verfahren zur ZUchtung von Pf1anzensorten gewihrt werden, vorausge
setzt dass die so gezUchteten Sorten neu, homogen und verha1€nismassig bestan
dig sind. Der Schutz von Verfahren zur ZUchtung von Pf1anzensorten ist nicht 
ausdrUcklich in der Akte von 1978 erwahnt, durch dfese Akte andererseits aber 
auch nicht ausgesch10ssen. 

12. Die Voraussetzung, dass eine Sorte eine Sortenbezeichnung erhalten muss, 
ist durch Regel 34 Absatz 3 des Dekrets abgedeckt, die besagt, dass "der neuen 
Pf1anzensorte eine Sortenbezeichnung zu geben ist, die gleichzeitig als der 
Name der Sorte angesehen werden soll". Das Dekret ste11t ferner fest, dass 
"aus gerechtfertigten GrUnden das Nationale Amt fUr Erfindungen den Anme1der 
verpf1ichten kann, die Sortenbezeichnung zu indern, insbesondere wenn die 
Sortenbezeichnung ir refUhren oder Verwechs1ungen hervorrufen kann". Weitere 
Regeln sind im ungar ischen warenzeichengesetz und im Dekret liber die AusfUh
rung dieses Gesetzes enthalten, besonders die Regel, dass die geschUtzte Sor
tenbezeichnung nicht als Warenzeichen fUr gleiche oder ahnliche Erzeugnisse 
verwendet werden kann. Die anderen ins einzelne gehenden Verpflichtungen aus 
Artikel 13, insbesondere die Verpflichtung, die Sortenbezeichnung beim Ver
trieb der Sorte zu verwenden, werden in Ungarn ebenfalls beachtet werden, da 
nach ungarischem Verfassungsrecht alle ohne weiteres anwendbaren ("self
executing") Bestirnrnungen eines Vertrags, von dem Ungarn ein Mi tglied ist, 
Bestandtei1 des nationalen Rechtes werden und da im Falle einer Diskrepanz 
zwischen dem nationa1en, innerstaatlichen Recht und den Vertragsbestimmun
gen - einschliesslich des Fa11es, dass der Vertrag Bestirnrnungen zu Fragen 
entha1t, die im nationalen Recht nicht gerege1t sind - die Vertragsbestimmun
gen anzuwenden sind. 

13. Weder das Gesetz noch das Dekret entha1ten besondere Regeln Uber den Aus
schluss solcher Sorten vom Schutz, welche bereits in Ungarn feilgeha1ten oder 
vertrieben worden sind oder welche seit langer a1s vier (oder sechs) Jahren im 
Aus1and feilgehalten oder vertrieben worden sind (siehe Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b) Ziffer ii der Akte von 1978). Es kann jedoch kein Zweifel beste
hen, dass insoweit die Vertragsbestimmungen auf Grund des im Vorabsatz erwihn
ten Verfassungsgrundsatzes Anwendung finden. 

14. Schutzumfang. Artikel 68 des Gesetzes enthi1t die notwendigen Regeln liber 
den Schutzumfang. Dieser Artikel besagt, dass der lnhaber eines flir eine 
Pflanzensorte erteilten Patents "innerhalb des gesetzlichen Rahmens liber das 
ausschliessliche Recht verfligt, das generative oder vegetative Zuchtmaterial 
der neuen Pflanzensorte als solches flir Zwecke des gewerblichen Absatzes her
zustellen, zu verkaufen oder in den Handel zu bringen oder Dritten flir solche 
Titigkeiten eine Lizenz zu. gewahren". Das entspricht den Voraussetzungen nach 
Artike1 5 Absatz I der Akte von 1978. Artike1 68 Absatz 2 des Gesetzes geht 
liber das von dem genannten Satz vorgeschriebene Minimum hinaus, indem ereben
so wie die Gesetze einiger der gegenwartigen UPOV-Verbandsstaaten vorsieht, 
dass "nur mit Zustimmung des Patentinhabers Vermehrungsmaterial der geschUtz
ten Pflanze in solche aus1andischen Linder geliefert werden kann, in denen fUr 
Pf1anzensorten ein dem in diesem Gesetz festgelegten Schutz ihn1icher Schutz 
nicht besteht". Eine solche Vorschrift dUrfte von Artikel 5 Absatz 4 der Akte 
von 1978 gedeckt seine 

15. Regel 32 Absatz 2 des Dekrets bestimmt - in Ubereinstimmung mit dem 
ersten Satz von Artikel 5 Absatz 3 der Akte von 1978 - dass "die Wirkung des 
Patentschutzes sich nicht auf die Verwendung von Vermehrungsmaterial als Aus
gangsmaterial fUr wissenschaftliche Zwecke oder flir die Schaffung weiterer 
neuer Sorten erstreckt". Es ergibt sich aus dem in Absatz 12 genannten Verfas
sungsgrundsatz, dass - wie in Artikel 5 Absatz 3 der Akte von 1978 vorge-' 
schrieben - die fortlaufende Verwendung der geschUtzten Sorte als Elternsorte 
einer Hybridsorte sehr woh1 der Zustimmung des ZUchters bedarf. 
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16. Amtliche prufung. Regel 33 des Dekrets sieht eine amtliche prufung 
("experimenteller Anbau") vor. Eine solche PrUfung wird auf Veranlassung des 
Nationalen Amts fUr Erfindungen durch Rein Organ vorgenommen, das vom 
Landwirtschafts- und Ernahrungsminister bestimmt wird". Der Anmelder hat auf 
Anforderung des bestimmten Organs RVermehrungsmaterial, das von der bezeich
neten Vermehrungsperiode stammt, zu einer festgelegten Zeit und an einem fest
gelegten Ort und in einer festgelegten Menge zur verfUgung" zu stellen, sofern 
er nicht verlangt, dass ihm eine Frist von mindestens vier Jahren fUr die Vor
lage von weiteren Nachweisen der "Patentfahigkeit des Vermehrungsmaterials und 
der Pflanzensorte" eingediumt wird (Regel 33 Absatz 5 des Dekrets). Im Fall 
von Anmeldungen, fur die die Prioritat einer frUheren Anmeldung in einem ande
ren UPOV-Verbandsstaat in Anspruch genommen wird, berechnet sich die Vier
jahresfrist auf Grund des in Absatz 12 genannten Verfassungsgrundsatzes. 

17. Zugang zum Schutz. Das Gesetz enthal t keine Regeln uber die Gegensei tig
keit. Anmeldungen konnen von Auslandern jeder Staatsangehorigkeit eingereicht 
werden, wie dies beispielsweise auch das Recht des Vereinigten Konigreichs 
vorsieht. Dies geht uber die Mindestregeln der Akte von _1978 hinaus. Es gibt. 
keinen Grund zu bezweifeln, dass Ungarn auch in anderer Hinsicht auslandischen 
Anmeldern die gleiche Behandlung gewahrt wie seinen Staatsangehorigen. 

18. Schutzdauer. Nach Artikel 12 des Gesetzes wird die Schutzdauer von dem 
Tag an berechnet, an dem die Schutzrechtsanmeldung eingereicht worden ist, und 
nicht von dem Tag an, an dem Schutz gewahrt worden ist, wie dies in Artikel 8 
der Akte von 1978 vorgesehen ist. Nach dem Gesetz betragt die Frist aber 
20 Jahre und nicht nur 15 Jahre oder 18 Jahre [Mindestfristen nach Artikel 8 
der Akte von 1978], sodass in Wirklichkeit die Frist nach dem Gesetz nicht 
fruher ablauft als die vertragliche Mindestfrist. Selbst wo sich eine solche 
Divergenz im Einzelfall ergeben sollte, wurde der Schutz als Folge des in 
Absatz 12 erwahnten Verfassungsprinzips so lange fortdauern, wie dies nach der 
Revidierten Akte geboten ware. 

19. Prioritatsrecht. Das prioritatsrecht (Artikel 12 der Akte von 1978) wird 
gemass Artikel 43 des Gesetzes vorgesehen. 

20. f:inschrankungen in der Ausubung des Schutzrechts. Die Artikel 21 bis 24 
des Gesetzes enthalten Regeln iiber die Gewahrung von Zwangslizenzen und die 
Inanspruchnahme des Patents fiir nationale Verteidigungszwecke. Die Regeln 
diirften in Ubereinstimmung mit Artikel 9 der Akte von 1978 stehen. 

21. Nichtigkeit und Aufhebung des Schutzrechts. Nach Artikel 32 des Gesetzes 
kann das fdr eine Pflanzensorte erteilte Patent auch dann fur nichtig erklart, 
und nicht nur "aufgehoben" werden, wenn es seine Homogenitat oder "verhaltnis
massige" Bestandigkeit verloren hat. Die wirkung der Nichtigerklarung hat aber 
keine Ruckwirkung bis auf den Tag des Schutzrechtsantrags oder der Patenter
teilung, sondern nur bis auf den Tag, an dem die umstande, die die Nichtiger
klarung begrunden, eingetreten sind (Regel 35 des Dekrets). Wird beispiels
weise in dem Nichtigkeitsverfahren nachgewiesen, dass die Sorte ihre Homogeni
tat vor drei Jahren verloren hat, so hat. die Nichtigerklarung Riickwirkung bis 
zum Beginn dieser drei Jahre. Es wird angenommen, das's eine solche qualifi
zierte Nichtigkeit mit Artikel 10 Absatze 2 und 3 Buchstabe a) der Akte 
von 1978 vereinbar ist. 

22. Geeignete Rechtsbehelfe. Der Landwirtschafts- und Ernahrungsminister und 
der Prasident des Nationalen Amts fUr Erfindungen haben in ihrem Antrag vom 
5. Februar 1982 (siehe die Anlage I zu diesem Dokument) darauf hingewiesen, 
dass Pflanzensorten auch den allgemeinen Regeln des Patentgesetzes, ein
schliesslich der Regen iiber Rechtsbehelfe, unter liegen. Nach diesen Regeln 
(siehe Artikel 57 des Gesetzes) konnen die folgenden Entscheidungen des Natio
nalen Amts fUr Erfindungen gerichtlich iiberpruft werden: Erteilung des 
Patents; Feststellung des Erloschens des Patentschutzes; Nichtigerklarung des 
Patents; negative Feststellung (das bedeutet eine Erklarung, dass ein bestimm
tes Erzeugnis oder eine bestimmte Tatigkeit nicht unter den Schutzumfang eines 
bestimmten Patents fiHlt). Gerichtliche Verfahren zur Uberprufung solcher Ent
scheidungen sowie Entscheidungen in Ver letzungsstrei tigkei ten fallen in die 
ausschliessliche Zustandigkeit des Hauptstadtischen Gerichts von Budapest 
sowie in letzter Instanz in die zustandigkeit des Obersten Gerichtshofs 
(Artikel 58 Absatz 1 des Gesetzes). In die Zustandigkeit dieses Gerichts fallt 
unter .anderem auch die Festsetzung einer angemessenen Entschadigung fUr die 
Inanspruchnahme einer Zwangslizenz und die Festsetzung der Entschadigung, die' 
mangels einer vorausgehenden Vereinbarung zu zahlen ist, wenn eine Sorte fur 
Zwecke der nationalen Verteidigung in Anspruch genommen wird. ungarn erfiliit 
somit die Voraussetzungen des Artikels 30 Absatz 1 Buchstabe a) der Akte 
von 1978. 
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23. Besondere Behorde. Die besondere Behorde, die mit dem Schutz neuer Sorten 
betraut ist, ist das Nationale Amt fiir Erfindungen. Das Amt kann durch ein 
Organ unterstiitzt werden, das der Landwirtschafts- und Ernahrungsminister 
bestimmt (siehe Absatz 16 oben). Das ungarische Recht steht somit mit 
Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b) der Akte von 1978 in Ubereinstimmung. 

24. Unterrichtung der Offentlichkeit. Die vom Nationalen Amt fiir Erfindungen 
herausgegebenen Veroffentlichungen stellen sicher, dass die Offentlichkeit 
hinreichend informiert wird, wie dies nach Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c) 
der Akte von 1978 erforderlich ist. 

25. Schlussfolgerung. Das ungarische Recht stimmt mit der Akte von 1978 
iiberein. 

26. Dem Rat wird anheimgegeben, 

i) zur Ver,einbarkei t der ungarischen 
Gesetze ml t der Akte von 1978 gemass 
Artikel 32 Absatz 3 der Akte von 1978 
einen posltiven Beschluss zu fassen und 

ii) den Generalsekretar zu ermachti-
gen, die Regierung der volksrepub1ik 
Ungarn von dem Beschluss zu unter-
richten. 

P.S. Die zustandige ungarische Behorde hat am 1. April 1982 schriftlich mit
geteilt, dass sie dieses Dokument iiberpriift hat und mit seinem Inhalt 
einverstanden ist. 

[Anlagen folgen] 

0053 
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ANLAGE I 

GEMEINSAMES SCHREIBEN DES LANDWIRTSCHAFTS- UND ERNAHRUNGSMINISTERS 
UND DES PRASIDENTEN DES NATIONALEN AMTS FUR ERFINDUNGEN DER 

VOLKSREPUBLIK UNGARN AN DEN GENERALSEKRETAR DER UPOV 
VOM 5. FEBRUAR 1982 

Die Volksrepublik Ungarn beabsichtigt, dem Internationalen Ubereinkommen 
zum Schutz von Pflanzenziichtungen beizutreten. In Ubereinstimmung mit 
Artikel 32 Absatz 3 des ubereinkommens bitten wir den Rat der UPOV um Stel
lungnahme, ob die ungarischen Gesetze fiber den Schutz vo~ ptlanzenziichtungen 
mit dem Ubereinkommen vereinbar sind. 

-
Eine englische Ubersetzung des zur Zeit geltenden zugrundeliegenden 

ungarischen Patentgesetzes ist diesem Schreiben beigeffigt. Wir mochten darauf 
hinweisen, dass Pflanzenziichtungen nicht nur den besondeien Bestimmungen. son--
dern auch den allgemeinen Regeln des Patentgesetzes unterliegen, beispiels
weise der Verfahrensordnung, den Vorschriften fiber Rechtsbehelfe sowie Uber 
Rechte und Pflichten, die mit dem Schutz zusammenhangen. 

Wir waren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unseren Antrag dem Rat zur Stel
lungnahme weiterleiten wUrden. 

.'.1 , 
Jeno Vancsa 

Landwirtschafts- und 
Ernahrungsminister 

Anlagen: 3 

Patentgesetz Nr. II von 1969 

Mit vorzUglicher Hochachtung 

Dr. Gyula Pusztai 
Prasident des Nationalen Amts 

fUr Erfindungen 

Vorschriften des Gesetzes Uber Pflanzenziichtungen 
Regeln tiber die Ausftihrung des Gesetzes tiber Pflanzenziichtungen 

[Anlage II folgt] 
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Von 1969 

I. TElL 
Die Erfindung und das Patent 

ICAPITEL I 

Gegenstand des Paten tsmu tzes-

Artikel 1 ' 
Die patenWihige Erfindung 

Patentfiihig ist jede Lasung. die neu ist, einen Fort
schritt darstellt, technischen Charakter auf weist. und in 
der Praxis anwendbar ist. 

Artike12 
Neuheit 

Eine Lasung ist neu. wenn sie nicht bereits in einem 
solchen Mafie veraffentlieht wurde. daB sie durch einen 
Sachverstiindigen ausgeIii.hrt werden kann. 

ArtikeI 3 
FortsehrittIiehkeit 

Eine Lasung stellt einen Fortschritt gegenuber dem 
Stand der Teehnik dar. wenn durch sie ein bisher nieht 
befriedigtes Bediirfnis oder ein Bediirfnis gunstiger als 
bisher befriedigt werden kann. 

Artikel 4 
Technischer Charakter 

Eine Lasung besitzt einen technischen Charakter. 
wenn sie eine 1i.nderung eines Erzeugnisses oder eines 
Herstellungsverfahrens. zum Gegenstand. hat. 

Artikel 5 
Praktische Anwendbarkeit 

Eine Lasung ist in der Praxis anwendbar. wenn sie 
mit dem gleichen Ergebnis wiederholt ausgefiihrt wer
den kann. 

Obersetzung entnommen dem Blatt fur Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen, 73. Jahrgang 1971, Heft 5, Seiten 148 ff. 

0055 
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Artikel 6 Artikel 9 
PatentsdlUtz Diensterfindungen 

\1) Dem Anmelder wird fUr seine Erfindung Patent
schutz gewahrt, wenn 
a) die Erfindung zum Prioritatszeitpunkt (Art. 43) die 

in den Artikeln 1 bis 5 dieses Gesetzes festgelegten 
Erfordernisse erfiillt und gemaB Abs. 3 nicht yom 
Patentschutz ausgeschlossen ist; 

UI die Anmeldung der Erfindung den Formvorschriften 
dieses Gesetzesgeniigt. 
(2) Eine Pflanzensorte und eine Tierart sowie das 

Verfa.hren zu deren Ziichtung sind patentfahig, wenn die 
Pflanzensorte oder die Tierart neu, homogen und ver
nattnismaBig bestandig ist (Art. 61). 

(3) Eine Erfindung kann keinen Patent schutz genieBen, 
wenn 

... a) sie ein Medikament, ein auf chemischem Weg herge
steJltes oder, mit Ausnahme der in Abs. 2 dieses 
Artikels genannten Falle, ein zur Ernahrung von 
Mensch oder Tier dienendes Erzeugnis zum Gegen
stand hat: Verfahren zur Herstellung derartiger Er
zeugnisse sind jedoch patentfahig; 

b) lhre Verwertung gegen eine Rec:htsnorm oder eine 
.,on der Gesellsch.aft anerkannte sichtlidle Norm 
.;erstoBen wtirde, mit Ausnahme der FaIle, in denen 
die Redltsnorm nur den Vertrieb der fragJidlen Er
zeugnisse besdlrankt; 

c) der Gegenstand der Erfindung mit dem eines Patents 
tibereinstimmt, das ein friiheres Prioritatsdatum auf
weist; bei teilweiser Ubereinstimmung kann ein Pa
tent nur mit einer entsprechenden Einschrankung 
erteilt werden. 

KAPlTEL II 

Aus del Erfindung und dem Patent entstehende 
Rechte und Pflichten 

Artikel 1 
Personlidlkeitsrechte des Erfinders 

(1) Der Erfinder ist der Urheber der Erfindung. So
lange ein rechtskraftiges Gerichtsurteil nidlts anderes 
feststellt, gilt die Person als Erfinder, die in der beim 
Nationalen Amt fiir Erfindungen hinterlegten Anmeldung 
mit der friiheren Priori tat als Erfinder genannt ist. 

(2) Der Erfinder hat das Recht, in den sich auf das 
Patent beziehenden Unterlagen als solcher genannt zu 
werden. 

(3) Nach dem Zivilgesetzbuch ist der Erfinder berech
tigt, gegen jedermann vorzugehen, der seine Eigenschaft 
als Erfinder anzweifelt oder seine sonstigen mit der Er
fin dung zusammenhangenden Personlichkeitsrechte ver-
letzt. . 

(4) Die Erfindung darf vor ihrer Bekanntmadlung im 
Rahmen des Patenterteilungsverfahrens nur mit der 
Zustimmung des Erfinders oder seines Rechtsnadlfolgers 
verQffentlicht werden. 

Artikel 8 
Anspruch auf das Patent 

(t) Das Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechts
nachfolger zu. 

(2) Solange ein redltskraftiges Gerichtsurteil oder die 
Entscheidung einer anderen zustandigen Behorde nichts 
anderes feststellt, gilt die Person als anspruchsberech
tigt, die die Erfindung mit frtiherer Priori tat beim Natio
nalen Amt fUr Erfindungen angemeldet hat. 

o (3) Sind mehrere Personen an der Erfindung beteiligt, 
so steht das Recht auf ein Patent allen Erfindern oder 
deren Rechtsnachfolgern gemeinsam zu. Haben mehrere 
Personen unabhangig voneinander dieselbe Erfindung 
gemacht, so steht das Recht auf ein Patent dem Erfinder 
oder seinem Rechtsnachfolger zu, der die Erfindung mit 
frliherer Prioritat beim Nationa.l-en Amt fUr Erfindungen 
angemeldet hat. 

(1) Diensterfindungen sind Erfindungen von Personen, 
denen es im Rahmen ihres ArbeitsverhaItnisses oder eines 
anderen Rechtsverhaltnisses obliegt, zu dem Gebiet der 
Erfindung gehorende Losungen auszuarbeiten. 

(2) Das Patent fUr eine Diensterfindung steht dem Ar
beitgeber oder·, dem auf Grund eines ·anderen Rechtsver
hAltnisses Berechtigten zu (im foigenden ais .Arbeitge
ber" bezeichnet). Erhebt der Arbeitgeber weder auf das 

, Patent noch auf die Erfindung Anspruch, so kann der Er
finder oder sein Rechtsnachfolger mit Zustimmung des 
Arbeitgebers tiber die Erfindung verfiigeIL 

(3) Fiir Streitfragen tiber den Dienstcharakter einer Er
findung sin~ die Gerichte zustandig. 

(4) Der Erfinder einer Diensterfindung hat Anspruch 
auf eine in einer besonderen Rechtsvorschrift festge
setzte Vergiitung. 

Artikel 10 
o Entstehen des Patentschutzes 

(1) Der Patentsdlutz tritt mit der Bekanntmachung der 
Anmeldung riick.wirkend yom Tag der Anmeldung in 
Kraft . 

(2) Der durch die Bekanntmachung der Anmeldung be
wirkte Schutz ist vorlaufig. Er wird mit der Erteilung des 
Patents endgiiltig. 

Artikel 11 

Wirkung des Patentsdlutzes 

. (1) Der Patentschutz verleiht dem Patentberechtigten 
(1m folgenden als .Patentinhaber" bezeichnet) im Rahmen 
des Gesetzes das ausschIieBliche Recht zur Benutzung 
der Erfindung oder einem anderen die Erlaubnis zur Ver
wertung (Lizenz) zu erteilen. Dieses ausschlieBliche Nut
zungsrecht umf~Bt die sy'stematische Herstellung und 
Verwertung SOWle den Vertrieb des Erfindungsgegenstan
des im Rahmen der Wirtschaftstatigkeit. 

(2) Die Wirkung eines auf ein Verfahrcn erteilten Pa
tents erstreck.t sich auch auf die durch dieses Verfahren 
unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. 
o t~) Der ~atentiru:abe~ ist verpflichtet, die Erfindung 
m emer WeIse und m emem Mafie, die dem Bedarf der 
Volkswirtschaft entsprechen, selbst zu benutzen oder 
einem Dritten eine Lizenz zu diesem Zweck. zu erteHen. 
Bei Versaumnis dieser Pflicht kann fUr das Patent eine 
Zwangslizenz erteilt werden (Art. 21). 

Artikel 12 
Dauer des Patentschutzes 

(1) Die Dauer des endgiiltigen Patentschutzes betragt 
zwanzig Jahre, gerechnet yom Tag der Anmeldung an. 

(2) Wahrend der Dauer des Patentschutzes sind die in 
e~~er besonder~n Recht:vorschrift festgesetzten Jahresge
buhren zu entIlchten. DIe Jahresgebiihren werden jeweils 
an dem dem Anmeldetag entsprechenden Kalendertag fal
lig. 

(3) Die Jahresgebiihren konnen auch innerhalb einer 
Nadlfrist von sechs Monaten, gerechnet vom Falligkeits
tag an, gegen Zahlung einer in einem besonderen ErlalJ 
festgesetzten Zuschlaggebiihr gezahlt werden. 

Artikel 13 
Umfang des Patentschutzes 

Der Umfang des Patentschutzes wird durch die Patent
anspriiche bestimmt (Art. 41 Abs. 2). Die Auslegung der 
Patentanspriiche kann nur auf Grund der Beschreibung 
und der Zeichnungen erfolgen. 

Artikel 14 
Grenzen des Patentschutzes 

(1) Ein Vorbenutzungsrecht steht jedem zu, der den 
Gegenstand der Erfindung im Inland vor dem Priori tats
tag im Rahmen seiner Wirtsdlaftstatigkeit in gutem Glau
ben regelmaBig hergestellt oder benutzt oder emsthafte 
Vorbereitungen bierzu getroffen hat. Dem Inhaber des 
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Vorbenutzungsrechts gegenuber. ist der Patentschutz un
wirksam. soweit er die Herstellung und die Benutzung 
oder cUe Vorbereitungen hierzu betrifft. Das Vorbenut
zungsredlt kann nur zusammen mit dem Unternehmen 
oder der Betriebseinheit, mit dem oder mit der es ver
kniipft ist, iibertragen werden: 

(2) Die Wfrkung des Patentschutzes erstreck.t sich bei 
Gewahrung der Gegenseitigkeit ni'Cht auf solche Ver
kehrs- und Transportmittel, die das Hoheitsgebiet nur 
durchfahren, oder auf solche Waren ausUindischen Ur
sprungs, die nicht zum Vertrieb im Inland bestimmt sind .. 

• J 

Artikel15 
Rechtsnachfolge 

(1) Mit Ausnahme der Personlichkeitsrechte des Er
finders konnen die aus der Erfindung unddem Patent 
entstehenden Rechte iibergeben, iibertragen und einge
schrankt werden. 

(2) Gegenuber einem Dritten, der ein Recht gutgHiubig 
kauflich erworben hat, ist die Berufung auf die vertrag
liche Rechtsnachfolge nur dann mogIichj. wenn die Rechts~ 
nachfolge in der Patentrolle eingetragen ist. 

Artikel 16 
Gemeinsame Patentanmeldungund.gemeinsames Patent. 

. (1) Gehort das Patent mehreren Iilhabern gemeinsam, 
so verfiigt jeder Mitinhaber nur iiber seinen Anteil am 
Patent. 1m FaIle der VerauBerung steht den iibrigen Mit
inhabem ein Vorkaufsrecht zu, 

(2) Jeder der Mitinhaber kann die Erfindung auch 
aIlein benutzen; er muB jedoch den anderen Mitinhabern 
eine Entschadigung im Verhiiltnis ihrer Anteile zahlen. 

(3) Der Mitinhaber eines Patents kann einem Dritten 
eine VerwertungsUzenz nur mit Zustimmung der iibrigen 
Mitinhaber erteilen. Die Zustimmung kann nach den all
gemeinen Bestimmungen des Zivilrechts (Art. 5 Abs. 3 
des Zivilgesetzbuches) durch ein Gerichtsurteil ersetzt 
werden. 

(4) 1m ZweifeIsfall. sind die Anteile der Mitinhaber 
des Patents gleich groB. Verzichtet einer derMitinhaber 
auf den Patentschutz (Art. 31), so wachst sein Antei! den 
iibrigen Mitinhabem im Verhaltnis ihrer Anteile zu. 
~ (5) Zur Aufrechterhaltung und zum Schutz des Patent~ 
rechts kann jeder Mitinhaber auch selbstandig auftreten. 
Die im Zusammenhang mit dem Patent entstehenden 
Kosten sind von den Patentinhabem im Verhaltnis ihrer 
Anteile zu tragen. Bezahlt einer der Mitinhaber die auf 
ihn entfallenden Kosten tra.tz AufIorderung nicht, kann 
der die Kosten iibernehmende Mitinhaber verlangen, daB 
ihm der AnteU des saumigen Mitinhabers iibertragen 
wird. 

(6) Die Bestimmungen iiber das gemeinsame Patent 
sind auf die gemeinsamen Patentanmeldungen entspre
chend anzuwenden. 

KAPITEL III . 

Verwertungsvertrag 

Artikel 17 
AbschluB des Verwertungsvertrages 

(1) Der Patentinhaber kann auf Grund eines Verwer
tungsvertrages (PatenUizenzvertrages) eine Lizenz zur 
Verwertung der Erfindung erteilen, fUr die der Lizenz
nehmer eine Gebuhr zu zahlen hat. 
. (2) Gegenuber einem Dritten, der ein Recht gutglaubig 

gegen Eritgelt erworben hat, ist die Berufung auf den 
Lizenzvertrag nur dann meglich, wenn der Vertrag in der 
PatentroUe eingetragen ist. 

Artikel 18 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

(1) Der Patentinhaber verbUrgt sich, wahrend der ge
sam ten Dauer des Lizenzvertrags keinem Dritten ein auf 
dem Patent beruhendes Recht einzuraumen, das die Ver
wertung hindern oder beschranken wurde. Fur diese Ge-

wahrleistung gellen cUe Bestimmungen uber dieGe
w.ihrleistung ei:1es Verk.iufers bei der Ubergabe von 
Eigentumsrechten mit dem Untersmied, daB der Lizenz
nehmer statt des Rucktritts den Vertrag mit soiortiger 
Wirkung kiindigen kann. . 

(2) Der Lizenzvertrag erstreckt sich ohne ortliche oder 
zeitliche Beschrankung auf aIle Anspriiche sowie auf <:tIle 
Arten der Verwertung ungeachtet ihres Umfangs. Jedoch 
gewahrt der Lizenzvertrag nur dann das ausschlieBliche 
Nutzungsrecht, wenn zu dies em Zweck. eine besondere 
Klausel in den Vertrag aufgenommen wurde. 

(3) Der Patentinbaber hat den Lizenznehmer von allen, 
das Patent· betreffenden, eventuell bestehenden Rethten 

. und- bedeutsamen Umstanden zu unterrtchten. Zur Ver
mittIung der mit der Ausfiihrung der Erfindung zusam
menhangenden technischen Erfahrungen (know-how) ist 
der Patentinhaber nur dann verpflichtet, wenn dies aus
driick.lich vereinbart wurde. 

(4) Der Lizenznehmer kann die Lizenz einem Dritten 
nur mit der ausdriicklichen Genehmigung des Patentin
habers iibertragen, 

(5t Der Patentinhaber hat fUr die Aufrechterhaltung 
des Patents Sorge' zu tragen. 

ArUke!. 19 
Erloscliendes' . Uzenzvertrages 

(1) Der Lizenzvertragerlischt nach Ablauf der vertrag
lich festgesetzten Frist oder bel Eintritt bestimmter Um
stande. 

(2) Erlischt das Patent riick.wirkend zum Tag seiner 
Erteilung, so kann der Lizenznehmer nur die Riick.erstat
tung des Teils der von ihm bezahlten Lizenzgebuhren 
verlangen, der durch den ihm durch die Verwertung der 
Erfindung entstandenen Vorteil nicht gedeckt wurde. 

Artikel 20 
Wirksamkeit der Bestimmungen uber den Lizenzvertrag 

(1) Dle Parteien kennen mit gegenseitigem Elnver
stiindnis von den den Lizenzvertrag betreffenden BesUm
mungen abweichen, soweit dies nieht gesetzlich verboten 
ist. 

(2) Auf die in diesem Gesetz im Zusammenhang mit 
dem Lizenzvertrag nicht geregeIten Fragen sind die Be
stimmungen des Zivilgesetzbuches anzuwenden. 

KAPITEL IV 

Zwangslizenz, Inanspruchnahme dUTCh den Staat 

Artikel 21 
Zwangslizenz wegen Nichtbenulzung der Erfindung 

Hat der Patentinhaber innerhalb von vier Jahren, gc
rechnet vom Zeitpunkt der Anmeldung an, oder innerhalb 
von drei Jahren, gerechnet von der Erteilung des Patents 
an, die Erfindung im Inland in einer Weise und in einem 
Mafie, wie es dem Bedarf der Volkswirtschaft entspricht, 
nicht in Benutzung genommen. hat er keine ernstbaften 
Vorbereitungen hierzu getroffen und auch keinem Drttten 
eine VerwertungsIizenz erteilt, so ist einem inlandischen 
Unternehmen - auf dessen Antrag - eine ZwangsIizenz 
zu erteilen, es sei denn. der Patentinhaber rechtfertigt 
sein Versaumnis. 

Artikel 22 
Zwangslizenz wegen Abhangigkeit des . Patents 

Kann eine patentierte Erfindung nicht ohne Verlet
zung eines anderen Patents benutzt. werden, so ist fur 
das hindernde Patent eine Lizenz in dem fUr die Ver
wertung erforderlichen Umfang zuerteilen. 

Artikel 23 
Gemeinsame Bestimmungen tiher die Zwangslizenz 

(1) Wer eine Zwangslizenz beantragt, mull nachwei
sen, daB die Voraussetzungen fUr die Erteilung einer 
Zwangslizenz gegeben sind und daB . 



0058 
C(Extr~)/V/2 

Anlage II, Seite 4 

a) der Patentinhaber auch zu angeinessenen Bedingungen 
nicht bereit war. freiwillig eine Lizenz zur Verwertung 
der Erfindung zu erteiIen; 

b) der Antragsteller. in der Lage ist. die Erfindung in an
gemessenem Umfang zu verwerten. 
(2) Die Zwangslizenz gilt - auBer im Falle des Ver

zichts oder der Zuriicknahme - bis zum Erloschen der 
Schutz~auer; sie kann mit oder ohne Beschrankung er
teilt werden. Die Zwangslizenz darf nicht ausschliefilich 
sein. Die Zwangslizenz ist in die Patentrolleeinzutragen. 
. (3) Der Patentinhaber erhiiltfiir die Zwangslizen~ 

eine angemessene Vergtitung. Wird keine Einigung tiber 
die Hohe der Vergiitung erzielt. so wird diese gerichtlich 
festgesetzt. 

(4) Der Zwangslizenznehmer hat in bezug auf die Auf
rechterhaltung des Patentschutzes und auf die Geltend
machung der aus dem Schutz entstehenden Rechte die 
gleichen Rechte wie der Patentinhaber. 

(5) Die Zwangslizenz kann nur zusammen mit dem 
Unternehmen (der Produktionseinheit). fUr das sie er
teUt wurde, tibertragen werden. Der Zwangslizenznehmer 
kann keine Verwertungslizenz erteiIen. 

(6) Der Zwangslizenznehmer kann jederzeit auf die 
Zwangslizenz verzichten. Verwertet der Zwangslizenz
nehmer die Erfindung nicht innerbalb eines Jahres, ge
redmet von derrechtskraftigen Erteilung der Lizenz an, 
so kann der Patentinhaber die Andeflmg oder Aufhebung 
der Zwangslizenz beantragen. 

Artikel 24 
Inansprudmahme fUr die Zwecke der Landesverteidigung 

(1) Der Prasident des Nationalen Amtes fUr Erfindun
gen kann auf Vorschlag des Verteidigungsministers je
derzeit anordnen, daB eine angemeldete oder patentierte 
Erfindung fUr die Zwecke der Landesverteidigung in An
spruCh genommen werden solI. 

(2) Die Inanspruchnahme erfolgt gegen eine Vergii
tung, deren Hohe tm Streitfall gerichtlich festgesetzt wird. 

KAPlTEL V 

VerJetzung von Erfindungen und Patenten 

Artikel 25 
Verletzung von Erfindungen 

1st der Gegenstand der Patentanmeldung oder des Pa
tents der Erfindung eines anderen widerrechtlich ent
nommen worden, so kann der Geschadigte oder sein 
Rechtsnachfolger die vollige oder teilweise Ubertragung 
der Patentanmeldung oder des Patents verlailgen. 

Artikel 26 
PatentverIetzung 

(1) Wer eine-dltrchein Patent'geschfrtzte Erfindung 
widerredltlich benut2t. begeht eine PatentverIetzung. 

(2) Der Patentinhaber kann gegeniiber dem VerIetzer 
je nadl den Umstanden folgende zivilrechtlidle Anspriiche 
geltend machen: 
a) Er kann die gerichUiche Feststellung der Tatsadle der 

PatentverIetzung verlangen; 
b) er kann die Unterlassung der PatentverIetzung und 

das an den Verletzer gerichtete Verbot der weiteren 
Redltsverletzung verlangen; 

c.) er kann fordern, daB der Verletzer durch eine Erkla
rung oder auf andere angemessene Weise Genugtuung 
leistet und daB notigenfalls diese Genugtuung yom 
Verletzer oder auf dessen Kosten veroffentlicht wird; 

d) er kann die Herausgabe der durch die Patentverlet
zung emeIten Bereicherung verlangen; 

e) er kaIln verIangen, daB das Gericht die Beschlagnahme 
der zur Verletzung benutzten Mittel sowie der durch 
die VerIetzung hergestellten Erzeugnisse anordnet. 
(3) Das Gericht kann je nach den Umstanden anordnen, 

daB die beschlagnahmten Mittel und Erzeugnisse ihres 
rechtsverletzenden Charakters entkleidet oder daB sie 
nach den Bestimmungen der Zwangsvollstreckung ver-

auBert werden; in diesem Fall wird durch GerichtsbeschluB 
liber die erzielten Betrage entschieden. 

(4) 1st dem Patentinhaber durch die VerIetzung zusatz
lich ein Vermogenssdladen entstanden, so steht ibm nach 
den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches Schadensersatz 
zu. 

Artikel 27 

Rechte des Anmelders und des Lizenznehmers 
bei PatentverIetzung 

(1) Auch der Anmelder. des sen Erfindung einen vor
Iaufigen Schutz genieBt, kann gegen eine Patentverletzung 
vorgei!en, jedoch wird das Verfahren so lange ausgesetzt, 
bis- die Entscheidung tiber die Erteilimg -- des -Patents 
rechtskraftig geworden ist. 

(2) Der Lizenznehmer kann bei Patentverletzung den 
Patentinhaber auffordern, geeignete MaBnahmen zur Un
terlassung der Rechtsverletzung zu ergreifen. Trifft der 
Patentinhaber innerhalb von dreiBig Tagen. geredmet 
yom Tag der Benachrichtigung an, keine derartige MaB
nahme, so kann der im Patentregister eingetragene Li
zenznehmer in eigenem Namen gegen die Patentverlet
zung vorgehen. 

Artikel28 
Negative Feststellung 

. (1) Wer befiirci1tet, daB gegen ihn ein Verfahren we
gen Patentverletzung eingeleitet wird, kann bis zur Ein
Ieitung des Verfahrens eine gerichtliche Feststellung der 
Tatsache verlangen. daB das von ihm hergestellte oder 
herzustellende Erzeugnis oder das dabei angewandte 
oder anzuwendende Herstellungsverfahren ein von ihm 
bezeichnetes Patent nicht verletzt. 

(2) Das rechtskraftige Urteil. das eine negative Fest
stellung trifft, schlieEt die Einleitung eines Patentverlet
zungsverfahrens auf Grund des bezeichneten Patents in 
bezug auf dasselbe Erzeugnis oder Verfahren aus. 

KAPITEL VI 

ErJi5schen des Patentschutzes 

ArtikeI29 
Erloschen des vorlaufigen Patentschutzes 

Der vorlaufige Patentschutz (Art. 10 Abs. 2) eriischt 
ruckwirkend von seiner Entstehungan, wenn 
a) die Patentanmeldung durch einen rechtskraftigen Be

schluB zuriickgewiesen wird; 
b) im FaIle der aufgeschobenen Priifung die Nachpriifung 

der Patentanmeldung nicht innerhalb der gesetzlichen 
Frist von vier Jahren(Art. 47 Abs. 3) beantragt und 
auch von Amts wegen nicht angeordnet worden ist; 

e) die Jahresgebiihr nicht innerhalb der Nachfrist bezahlt 
worden ist (Art. 12 Abs. 3); 

d) der Anmelder auf den Schutz verzichtet. 

Artikel 30 
Erloschen des endgiiltigen Patentschutzes 

Der endgilltige Patentschutz erlischt 
a) bei Ablauf der Schutzdauer an dem dem Ablauf der 

Schutzdaue! folgenden Tag; . 
b) bei Nichtzahlung der Jahresgebiihr innerhalb der 

Nachfrist (Art. 12 Abs. 3-) an dem dem FaIligkeitstag 
foIgenden Tag; . 

e) bei Verzicht .des Patentinhabers auf den Schutz an 
dem dem Eingang der Verzichtserklarung folgenden 
Tag oder zu einem von dem Verzichtenden angege
benen frtiheren Zeitpunkt; 

d) bei Nichtigerklarung des Patents riickwirkeIid vom 
Tage der Anmeldung an (Art. 32 Abs. 1). 

Artikel 31 
Verzicht auf den Patentschutz 

(1) Der in dem Register der bekanntgemachten Patent
anmeldungen genaIlnte Anmelder oder der in der Pa

-tentrolle eingetragene Patentinhaber kann mit einer an 
das Nationale Amt fUr Erfindungen gerichteten schrift-
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lichen Erklarung auf den Patentschutz verzichten. Be
ruhrt der Verzicht die auf dem Gesetz. einem in der 
Patentrolle eingetragenen behotdlichen Beschlull oder 
einem ebenfalls eingetragenen Verwertungsvertrag (Li
zenzvertrag) beruhenden Rechte Dritter, oder ist in det 
Patentrolle ein Rechtsstreit eingetragen. so ist der Ver
zicht nur mit der Zustimmung der betroffenen Petsonen~ 
wirksam. 

(2) Es kann auch auf einzelne Patentanspriiehe vet
ziehtet werden. 

(2) DdS Verfahren vor dem Nationalen Amt fur 
Erfindungen ist nur dann offentlich. wenn aum die Ge
genpartei anwesend ist. 

(3) Der Prasident des Nationalen Amtes fUr Erfindun-
gen kann auf Antrag des zustandigen Ministers im In
teresse der Landesverteidigung anordnen. dall eine Pa
tentanmeldung ais Staatsgeheimnisanzusehen ist. In 
diesemFali unterbleiben die Bekanntmachung der Pa-
tentanmeldung; die Bekanntgabe der Erteilung des Pa
tents und der Drudt der Beschreibung; die mit dem Pa
tent zusammenhangenden sons.tigen Verfahren gelten 

Artikel 32 i ebenfalls ais Staatsgeheimnis. 
NiehtigerkUirung und Besehrankung des Patents 

(1) Das Patent ist riickwirkend vom Tag seiner Er
teilung an fUr niehtig zu erklaten, wenn 
a) der Gegenstand des Patents die in Art. 6 Abs. 1 a) 

genannten Bedingungen nicht erliillt; 
b} die Beschreibung den gesetzliehen Voraussetzungen 

(Art. 41) nieht entsprieht. 
(2) Sind die Voraussetzungen fiiI eine Nichtigerkla

rung nur teilweise gegeben. so ist das Patent entspre
ehend zu beschranken. 

(3) . Die. Nichtigerklarung sowie die Beschrankung 
sind in die Patentrolle einzutragen· und im Amtsblatt 
des Nationalen Amtes fiir Erfindungen zu veroffentlichen. 

II. TElL 
Verfahten in Patentsachen 

KAPITEL VII 

Allgemeine Vorschriften des Verfahrens vor dem 
Nationalen Amt fUr Erfindungen 

Artikel 33 
Zustandigkeit des Nationalen Amtes fUr Erfindungen 

Zu den Aufgaben des Nationalen Amtes fUr Erfindun
gen gehoren: 
a} die Erteilung von Patenten; 
b) die Feststellung des Erloschens des Patentschutzes; 
c) die Nichtigerklarung von Patenten; 
d) die negative Feststellung; 
e} die Auslegung der Patentbeschreibung; 
f) die die Aufrechterhaltung und Eintragung von Pa

tenten betreffenden Geschafte. 

Artikel 34 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Verwal

tungsverfahrens 

(1) Das Nationale Amt fUr Erfindungen verfahrt in 
Patentsachen mit den in diesem Gesetz festgelegten Ab
weichungen nach den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 
IV von 1957 iiber die allgemeinen Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrens. In den in einem besonderen 
Gesetz festgelegten Fallen entscheidet das Nationale 
Amt fUr Erfindungen in nichtoffentlicher Sitzung. 

(2) Das Nationale Amt fUr Erfindungen kann seine 
in Patentsachen getroffenen sachlichen Entscheidungen 
weder widerrufen noch andern. Die Entscheidungen kon
nen auf dem Aufsichtswege weder fUr nichtig erklart 
noch geandert werden. noch kann gegen sie Beschwerde 
eingelegt werden. 

(3) Die in Patentsachen getroffenen Entscheidungen 
des Nationalen Amtes fUr Erfindungen kann das Gericht 
gemaB den Bestimmungen des Art. 57 andern. 

Artikel 35 
Akteneinsicht 

(1) Bis zur Bekanntmachung der Patentanmeldung 
sind nur der Anmelder. sein Bevollmachtigter. der Sach
verstandige oder das Organ. der oder das zur Abgabe 
eines Gutachtens hinzugezogen wurde, berechtigt, die 
Anme!dungsunterlagen einzusehen. Kopien davon anzu
fertigen und am Verfahren teilzunehmen. Der Erfinder 
kann auch dann die Unterlagen einsehen und sich dazu 
auJ3ern. wenn er nicht der Anmelder ist. 

Artike136 
Vertretung 

(1) Das. Nationale Amt fUr Erfindungen kann in be
griindeten Fallen anordnen, daB der Anmelder einen 
Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt. ais Bevollmach
tigten oder Mitbevollmachtigten, benennt. 

(2) Jeder Auslander ist verpflichtet, in dem Verfahren 
VOl dem Nationalen Amt fiiI Erfindungen einen im In
land wohnhaften Patentanwalt oder eine andere zur 
Vertretung berechtigte Person mit seiner Vertretung zu 
beauftragen. 

Artikel 37 

Eintragung von Patentangelegenheiten 

(I) Das Nationale Amt fUr Erfindungen fiihrt ein Re
gister iiber bekanntgemachte Patentanmeldungen. sowie 
eine Rolle fUr Patente und aIle damit zusammenhangen
den Rechte und Tatbestande; in diese Register sind aUe 
die eingetragenen Angaben betreffenden StreiW.i.Ile und 
Umstande einzutragen. 

(2) Gegeniiber einem DriUen. der in gutem Glauben 
ein Recht gegen Entgelt erworben hat.kann ein den 
Patentschutz betrcffendes Recht nur dann geUend ge
macht werden. wenn dieses Recht im Register fUr be
kanntgemachte Patentanmeldungen oder in der. Patent
roUe eingetragen ist. 

(3) Eintragungen in das Register der bekanntgemach
ten Patentanmeldungen und in die Patentrolle konnen 
nur auf Grund einer rechtskraftigen Entscheidung des 
Nationalen Amtes fUr Erfindungen oder des Gerichts 
erfolgen. 

(4) Es steht jedermann frei. die Patentrolle einzusehen 
und Kopien der dort eingetragenen Angaben anzufor
dern. 

(5) AIle Ents¢eidungen und Tatbestande. deren Be
kanntmachung im Gesetz vorgesehen ist. werden im 
Amtsblatt des Nationalen Amtes fUr Erfindungen ver
offentIicht. 

Artikel 38 
Wiedereinsetzung 

Wahrend des Patenterteilungsverfahrens kann, mit 
Ausnahme der FaIle. fUr die das Gesetz diese Moglich
keit ausschlieJ3t. innerhaib von fUnfzehn Tagen. gerechnet 
vom versaumten Termin oder vom letzten Tag der ver
saumten Frist an. ein Antrag auf Wiedereinsetzung ge
stellt werden. 

Artikel 39 
Sprachgebrauch 

Die Vorlage von fremdsprachlichen Unterlagen im Pa
tenterteilungsverfahren ist zulassig; jedoch kann das 
Nationale Amt fUr Erfindungen eine Ubersetzung in die 
ungarische Sprache verlangen. 

KAPITEL VIII 

Anmeldeverfahren 

Artikel 40 
Die Einreichung einer Patentanmeldung 

(1) Das Verfahren zur Erteilung des Patentschutzes 
wird durch eine an das Nationale Amt filr Erfindungen 
gerichtete Anmeldung eingeleitet. 
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(2) Die Patentanmeldung umfaBt den Antrag, die 
Besdueibung dec Erfindung und andere damit zusam
menhangende Unterlagen. Der Prasident des Nationaiell 
Amtes fUr Erfindungen laBt die ausfUhrlichen Formvor
schriften filr die Anmeldung von Patenten durch eine 
Bekanntmachung im Amtsblatt !Magyar Koslony) ver
offentlichen. 

(3) Ein Remt kann nue durch eine Anmeldung be
griindet werden. die mindestens den Namen und die 
Anschrift des Anmelders sowie eine Beschreibung der 
wesentlichen Merkmale der Erfindung (Art. 41 Abs. 1) i 

enthalt. Die Besdueibung kann auch durch einen Hin
weis auf einen Prioritatsbeleg ersetzt werden. 

Artikel 41 
Beschreibung 

(1) Die Beschreibung muB so beschaffen sein. daB 
ein Sachverstandiger den Erfindungsgegenstand auf 
Grund der Beschreibung und der Zeichnungen ausfiihren 
kann. 

{2} Am Ende der Beschrelbung ist in einem oder in 
mehreren Patentanspriichen. die mit den iibrigen Teilen 
der Beschreibung iibereinstimmen mussen, der gewunsch
te Schutzumfang zu bestimmen. 

Artikel 42 
Einheitlichkeit der Erfindung 

In einer Patentanmeldung kann nur fUr eine Erfin
dung Patentschutz beantragt werden. Elne Anmeldung 
darf nur dann mehrere Erfindungen enthalten, wenn 
zwischen den Erfindungsgegenstanden ein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht. 

Artikel 43 
Prioritat 

(I) Der fUr die Prioritat maBgebliche Zeitpunkt ist 
a) im allgemeinen der Tag, an dem die Patentanmeldung 

(Anmeldungsprioritat) oder die Anderung zur Erwei
terung des Schutzumfangs (Anderungsprioritat) beim 
Nationalen Amt fUr Erfindungen eingereicht wurde; 

b) in gesondert geregelten Fallen der Tag der Anmel
dung im Ausland (Unionsprioritat); 

c} in den Fallen. die in der im Amtsblatt ver6ffentIich
ten Bekanntmachung des Prasidenten des Nationalen 
Amtes fUr Erfindungen genannt sind, der Tag der 
Zursmaustellung der Erfindung auf einer Ausstellung 
(Ausstellungsprioritat) .. 

. (2) Die Priori tat von Anmeldungen, die am gleiehen 
Tag eingereicht werden, wird durch die laufende Nummer 
im Eingangsregister festgelegt. 

(3) Dieeinzelnen Patentanspriiehe konnen versehie
denePriol'itaten haben. 

(4) Di.eunter Abs. 1 . b)und c) bestimmte Prioritat 
kannnur von demjenigen beansprueht werden, der mit 
del' Patentanmeldung gIeichzeitig .einen entsprechenden 
Prioritatsbeleg einreicht. Die die beansprucnte Prioritat 
begriindende Urkunde muJ3 jedoch .spatestens innerhalb 
von dtei:Monaten,gereehnet vom Anmeldetag an, vo~ 
gelegt werden, andernfaIls geht das Prioritatsrecht ver
loren. 

(5) Teilt der Anmelder die Patentanmeldung auf Auf
forderung hin oder von sieh aus, so kann er als Anmelde
tag aIler Teilanmeldungen den Anmeldetag del' ur
spriinglichen Anmeldung beibehalten und sieh gegebe
nenfalls den Vorteil des Prioritatsdatums erhalten. 

Artikel 44 
Formelle Prufung del' Patentanmeldung 

(1) Das Nationale Amt fUr Erfindungen pruft die 
Patentanmeldung in jedem Fall darauf hin, ob sie den 
Erfordernissen von Art. 40 Abs. 2 und 3 entsprimt. 

(2) Ist die Patentanmeldung so mangelhaft. daB dar
auf kein Recht begrundet werden kann (Art. 40 Abs. 3), 
so ist die Anmeldung ohne weiteres Verfahren zuriidc
zuweisen .. 
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(3) Entspricht die Patentanmeldung nicht den Erfor
dernissen des Art. 40 Abs. 2, so ist der Anmelder zur 
Beseitigung der Mangel aufzufordern. Bleibt die Auf
forderung erfolglos, so ist die Patentanmeldung zuriidc
zuweisen. 

Artikel 45 
Umfang del' saehIichen Priifung der Patentanmeldung 

Das Nationale Amt fUr Erfindungen tuhrt die sach
liche Priifung del' Patentanmeldung im Hinblidc darauf 
durch. ob 
a) del' Anmeldungsgegenstand technischen Charakter 

aufweist und eine in del' Praxis anwendQ_are L6sung 
darstellt; 

b) der Anmeldungsgegenstand gemaB Art. 6 Abs. 3 
a) oder b) vom PatentsdlUtz ausgeschlossen ist; 

c) die Beschreibung und die Patentanspriiche den ge-
setzlichen Erfordernissen entsprechen; 

d) die Erfindung einheitlich ist; 
e) derAnmeldung die beanspruchte Prioritat zusteht; 
f) der Anmeldungsgegenstand neu ist und einen Fort

schritt darstellt; 
g) filr dieselbe Erfindung bereits eine Patentanmeldung 

odeI' ein Patent mit fruherem Prioritatsdatum besteht. 

Artikel 46 
VoIlstandige Priifung 

Das Nationale Amt fUr Erfindungen fUhrt vor Be
kanntmachung del' Patentanmeldung eine vollstandige 
Priifung im HinbIidc auf Art. 45 a) bis g) durch, 
a) wenn der Amelder einen entsprechenden Ant~ag 

stelIt; 
b) auf jedem Gebiet, auf dem der Prasident des Natio

nalen Amtes fur Erfindungen im Einvernehmen mit 
dem zustandigen Minister durcheine im Amtsblatt 
ver6ffentlichte Bekanntmachung die vollstandige Prii
fung anordnet; 

c) wenn das Nationale Amt fUr ErfindtLTlgen die voll
standige Prufung in sonstigen Fallen von Amts we
gen anordnet. 

Artike141 
_ Aufgeschobene PruIung 

(I) Sind die in Art. 46 genannten Voraussetzungen 
nicht gegeben, so wird die Patentanmeldung vor ihrer· 
Bekanntmachung vom Nationalen Amt fUr Erfindungen 
nul' hinsichtlich der in Art. 45 a) bis e) genannten Gesichts-. 
punkte gepriift. 

(2) Der folgende Teil del' aufgesehobenen Prufung 
(Nachpriifung) umfaBt die Prufung del' in Art. 45 f) und 
g} genannten Gesichtspunkte. 

(3) Das Nationale Amt fUr Erfindungen ist verpfIiehtet, 
die Nachpriifung innerhalb einer Frist von vier Jahren, 
gerechnet vom Bekanntmachungstag del' Patentanmel
dung an,. auf Antrag einer beliebigen Person anzuord
nen; sie kann auch von Amts wegen angeordnet werden. 
Die Nadlprilfung erfolgt nach Ablauf von drei Monaten, 
gerechnet von dem Tag an, an dem das Nationale Amt 
fur Erfindungen die Anordnung der Nacnpriifung im 
Amtsblatt veroffentlicht hat. 

Artikel 48 
Saehliehe Priifung 

(1) Bei del' FeststelIung von Mangeln im Verlauf der 
sachlichen Priifung ist dem Anmelder eine entsprechende 
Mitteilung zu machen mit del' Aufforderung. den Mangel 
entsprechend seiner Art durch eine Teilung der Anmel
dung oder durch Abgabe einer Erklarung zu beheben. 

(2) 1st das Nationale Amt fUr Erfindungen bei Ablauf 
der Frist der Ansicht, daB die Patentanmeldung den 
Priifungserfordernissen wegen Nichtbeseitigung des Man~ 
gels, also wegen nicht erfolgter Teilung oder Abgabe 
eiper Erklarung. odeI' trotz Beseitigung des Mangels 
nieht entspricht, so wird die Anmeldung mit Ausnahme 
der in Abs. 3 genannten Faile zuriid<gewiesen. 
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(3) 1st fUr denselb~n Gegenstand eine Anmeldung 
mit frliherer Prioritat eingereicht worden. so ist bis zum 
Absehlu1l des darauf beziiglidlen Verfahrens das andere 
Verfahren auszusetzen. 

(4) Wird zur Feststellung des Rechts auf ein Patent 
ein Reehtsstreit anhangig, so ist das Patenterteilungs
verfahren bis zur endgiiltigen Klarung des Streits aus
zusetzen. 

(5) Beseitigt der Arbeitgeber, der eine Diensterfin~ 
dung angemeldet hat, trotz wiederholter Aufforderung 
die Mangel nieht oder gibt er die geforderte Erklarung 
nieht· ab,so ist dies ais seine Zustimmung dazu anzu
sehen, da1l der Erfinder selbst iiber seine Erfindung ver
fUgen 5011. In diesem Fall ist der Erfinder zur Beseiti
gung der Mangel oder zur Abgabe der erforderliehen 
Erklarung innerhalb einer neuerliehen angemessenen 
Frist aufzufordem; tritt der, Erfinder in das Verfahren 
ein, so soIl das Verfahren mit ihm weitergefUhrt we.;
den. 

Artiket 49 
Anderung und Teilung 

(1) Der Anmelder ist bereehtigt,die Beschreibung 
(die Patentanspriiehe) und. die Zeiehnungenzu andem; 
naehdem der BekanntmachungsbeschluJ3; reehtskraftig g,e
worden ist, darI keine den Schutzumfang erweiternde 
Anderung' erfolgen. 

(2) Hat der Anmelder in einer Patentanmeldung den 
Schutz fiir mehrere Erfindungen beantragt, so kann er 
die Anmeldung teilen. 

Artikel 50 
Bekanntmachung 

(1) Entspricht die Patentanmeldung den Priifungser
fordernissen, so ordnet d.as Nationale Amt fiir Erfindun
gen die Bekanntmaehung der Patentanmeldung an. In 
begriindeten Fallen kann die Bekanntmachung. - auf 
Antrag des Anmelders oder von Amts wegen ~ auf
geschoben werden. 

(2) Wenn der BekanntmachungsbeschluB rechtskraftig 
. geworden ist, sind die wesentIiehen Merkmale der An
meldung in dernachsten Ausgabe des Amtsblatts des 
Nationalen Amtes fiir Erfindungen zu veroffentlichen. 

(3) Nach der Bekanntmachung kann jedermann die 
Patentanmeldung mit den Anlagen einsehen und gegen 
Zahlung einer Gebtihr Kopien davon erhalten. 

Artikel 51 
Einspruch . 

(1) Jedermann kann im FaIle einer aufgeschobenen 
,., Priifung innerhalb von drei Monaten, gerechnet von der 

Bekanntmachung der Naehprtifung an, und im Falle einer 
voUstandigen Prtifung innerhalb von drei Monaten, ge
reehnet von der Bekanntmachung an, Einspruch gegen 
die Erteilung des Patents wegen NiehterfUllung der unter 
Art. 45 a) bis g) genannten Erfordernisse erhebep.. 

(2) Wurde gegen eine Patentanmeldung Einsprueh 
erhoben, so ist nam Ablauf der Einspruchsfrist zur KIa
.rung der Standpunkte sowohl des Einsprechenden ais 
aUeh des Anmelders ein Einspruchsverfahren durchzufUh
ren: die Entscheidung iiber die Patenterteilung erfolgt 
auf Grund des Ergebnisses dieses Verfahrens. 

(3) Wird der Einspruch zuriickgewiesen, so kann das 
Anmeldeverfahren von Amts wegen fortgesetzt werden. 
Wahrend des Verfahrens darf kein VergIeieh gesehiossen 
werden. 

(4) Die Kosten des Verfahrens gehen zu Lasten der 
unterlegenen Partei: der Einsprechende ist nur dann zur 
Zahlung der Kosten verpflichtet, wenn der Einspruch 
offensiehtlich unbegriindet war. 

Artikel 52 
Erteilung des' Patents 

(1) Entspreehend dem Ergebnis der saehlichen Prtifung 
und gegebenenfalls des Einspruehsverfahrens erteilt das 
Nationale Amt fUr Erfindungen ein Patent auf den An
meldungsgegenstand oder weist die Anmeldung zuriick. 

(2) Das Nationale Amt fiir Erfindungen stellt liber 
das Patent eine Patenturkunde aus. Dieser sind die ge~ 
dnlckte Besehreibung und die gedruckten Zeichnungen 
beigefUgt. Die Erteilung des Patents ist in die Patent
rolle einzutragen und im Amtsblatt des Nationalen Am-
tes fUr Erfindungen bekanntzumaehen. . 

KAPlTEt. IX 

Verfahren des NalionaJen Amtes fur Erfindungen' in 
bezug auf erteiJte Patente 

ArUkel 53 
Feststellung des Erloschens des Patentschutzes 

Das Nationale Amt fiiI Erfindungen stellt durch Be
schluJ3 da'S Erloschen des Patentschutzes auf Grund der 
Artikel 29 und 30 a) bis c) fest: der BeschluB wird in 
das Register der bekanntgemaehten Anmeldungen oder 
in die Patentrolle eingetragen und 1m Amtsblattver
offentlii:ht; . 

Artike154 
Niehtigkeitsverfahren 

(1) Jedermann·,.kann, einen Antrag, auf., Niehtigerkla. 
rung eines Patents. stellen. Der' Antrag auf· Niehtiger
klarung und' die Belege sind in einer der Zahl der 
Patentinhaber entsorechenden Anzahl von StUcken sowie 
einem Uberstiick beim Nationalen Amt fiir Erfindungen 
einzureiehen. Der Antrag istzu begriinden (Art. 32 Abs. 
1); ihm sind die Belege im Original oder in beglaubigter 
Kopie beizufiigen. 

(2) Das Nationale Am! ftir Erfindungen iibermittelt 
dem Patentinhaber den Antrag· auf Nichtigerklarung mit 
den Anlagen und fordert ihn auf, sich dazu zu auBern: 
naeh den sehriftIiehen Vorbereitungen entseheidet das 
Nationale Amt fUr Erfindungen in miindlieher Verhand
lung iiber die NichtigerkHirung. 

(3) Bei Zuriickziehung des Antrags auf Niehtigerkla
rung kann das Verfahren von Amts wegen fortgefiihrt 
werden. Wahrend des Verfahrens darf kein Vergleich 
gesehlossen werden. ' 

(4) Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens sind von 
der unterlegenen Partei zu tragen. 

Artikel 55 
Negatives Feststellungsverfahren 

(1) Der Antragsteller hat den Antrag auf negative 
Feststellung zusammen mit der Beschreibung des her
gestellten oder herzustellenden Erzeugnisses oder des 
angewandten oder anzuwendenden Verfahrens unter An
gabe des betreffenden Patents beim Nationalen Amt fUr 
Erfindungen einzureichen. Das Nationale Amt fiir Erfin
dung en entseheidet in miindlieher Verhandlung tiber die 
negative Feststellung. 

(2) Die Kosten fur das negative Feststellungsverfahren 
tragt der Antragsteller. 

ArtikeI 56 
Auslegung der Patentbeschreibung 

Bei Streitigkeiten tiber die Auslegung der Patentbe
sehreibung gibt das Nationale Amt ftir Erfindungen auf 
Ersuehen des Gerichts oder einer anderen zustandigen 
Behorde ein Gutaehten abo 

KAPITEt. X 

Gerichtliches Veriahren in Patentsachen 

Artikel 51 
. Ji.nderung einer Entscheidung des Nationalen Amtes 

fUr Erfindungen 

(1) Das Gericht kann auf Antrag die Entscheidung 
des Nationalen Amtes fUr Erfindungen in folgenden 
Fallen andern: 
'a) ErteiIung des Patents; 
b) Feststellung des Erloschens ges Patentsehutzes; 
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c) NichtigerkUirung des Patents; 
d) negative Feststellung. 

(2) Die Anderung der Entscheidung kann von jeder 
Person, die im Verfahren vor dem Nationalen Amt fUr 
Erfindungen aIs Partei aufgetreten ist, beantragt wer
den; die Anderung der Entscheidung kann auch vom 
Staatsanwalt ·beantragt werden. 

(3) Die Frist zur SteHung des Antrags betragt dreiBig 
Tage, gerechnet von der Mitteilung der Entscheidung 
an die Partei an. 

(4) Der Antrag kann beim Nationalen Amt fUr Er
findungen oder beim Gerieht gestellt werden. Das Na-< 
Honale Amt fUr Erfindungen ist verpflichtet, den Anttag 
zusammen mit den Patentakten innerhalb von acht Ta
gen weiterzuleiten. 

Artikel 58 
Zustandigkeit 

(I) Das Verfahren iiber die Anderung einer Entschei
dung des Nationalen Amtes fiir Erfindungen gehort in 
den ausschlieBlichen Zustandigkeitsbereich des Gerichts 
der Hauptstadt Budapest. 

(2) Ober die Berufung gegen die Entscheidung des 
Gerichts der Hauptstadt Budapest entscheidet der Oberste 
Geridltshof. 

Artikel 59 
Zusammensetzung des Gerichts 

Das Gericht der Hauptstadt Budapest entscheidet in 
der Zusammensetzung von drei Berufsrichtern, von de
nen zwei iiber eine technische Hochschulqualifikation 
oder eine dieser gleichwertigen Qualifikation verfiigen. 

Artikel 60 
Anwendung der Bestimmungen der ZiviIprozeBordnung 

(1) Das Gericht entscheidet iiber Antrage auf Ande
rung der Entscheidungen in Patentangelegenheiten nach 
den Bestimmungen der freiwilIigen Gerichtsbarkeit mit 
den in dies em Kapitel aufgefiihrten Abweichungen. Der 
Staatsanwalt kann dabei die ihm sonst in Verfahren der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit zustehenden Rechte ausiiben. 

(2) Das Gericht erster Instanz fiihrt nach den Bestim
mungen der ZivilprozeBordnung die Beweisaufnahme 
durch und halt seine Sitzungen ab. Wenn der Fall auf 
Grund der schriftlichen Unterlagen geklart werden kann, 
kann das Gericht auch ohne miindliche Verhandlung 
einen BeschluB fassen; jedoch mlolB die Partei auf ihren 
Wunsch gehert werden. 

(3) Uber den BeschluB des Gerichts erster Instanz 
entscheidet das Gericht zweiter Instanz nach den Be
stimmungen der ZivilprozeBordnung; es kann in be~ 

. stimmtem Umfang ~.auch die Beweisaufnahme selbst vor
nehmen. 

Artikel 61 
Ausschlu6 

(1) AuBer -den In den ArtikEiln 13 bis 15 und 21 der 
ZivilprozeBordnung genannten Fallen sind folgende Per
sonen von der Bearbeitung der FaIle und der Ausiibung 
des Richteramts ausgeschlossen: 
a) Personen, die an der BeschluBfassung des Nationalen 

Amtes fUr Erfindungen mitgewirkt haben; 
b} Verwandte oder geschiedene Ehegatten im Sinne des 

Art. 13 Abs. 2 der ZivilprozeBordnung der untet a) 
bezeichneten Personen. 
(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten aum fUr 

den AusschluB des Protokollfiihrers und der Sachverstan
digen. 

Artikel 62 
Antrag auf Wiedereinsetzung 

Fiir die Einreichung eines Antrags auf Wiederein
setzung in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vor dem Gericht gilt die Bestimmung des Art. 38. 

Artikel 63 
Vertretung 

AuBer den in Art. 67 Abs. 1 der ZivilprozeBordnung 
aufgefiihrten Personen konnen auch Patentanwalte ais 
Vertreter auftreten. 

Artikel 64 
Besdlliisse 

(1) Andert das Gericht den in der Patentangelegenheit 
gefaJ3ten BeschIuB, so tritt die -Gerichtsentscheidung an 
die Stelle der Entscheidung des Nationalen Amtes fiir 
Erfindungen. 

. f2) Das Gericht setzt die Entscheidung ~auJ3er ¥'..raft 
und verweist an das Nationale Amt fUr Erfindungen zur 
Einleitung eines neuen Verfahrens zuriick, wenn bei der 
BeschluBfassung eine Person mitgewirkt hat, gegen die 
ein AusschlieBungsgrund besteht, oder wenn in dem 
Verfahren vor dem Nationalen Amt fiir Erfindungen 
eine andere wesentliche VerfahrensverIetzung eriolgte, 
der im gerichtlichen Verfahren nicht abgeholfen werden 
kann. 

Artikel 65 
Rechtsbeschwerde 

Die Bestimmungen det Zivi!prozeBordnung sind auf 
die Rechtsbeschwerde anzuwenden mit der MaBgabe, da!3 
ein endgiiltiger BesdlluB iiber die Versagung des Pa
tents, das ErIeschen des Patentschutzes. die Nichtig
erklarung oder Beschrankung des Patents - beziigUch 
der Hauptsache - nicht aufgehoben werden kann und 
sich das Oberste Gericht lediglich auf die Feststellung 
der Rechtsverletzung beschranken muB. 

KAPlTEL Xl 

Palentstreitigkeiten 

Artikel 66 
Zustii:ldigkeit 

(1) Streitigkeiten iiber die Erteilung, Anderung und 
Zuriidmahme einer Zwangslizenz, iiber die Feststellung 
der Hohe der fUr die Benutzung zu zahlenden Entscha
digung und iiber die AufrechterhaItung eines Vorbe
nutzungsrechts sowie Streitigkeiten bei Patentverletzung 
fallen in die ausschliefiliche sachliche und ortliche Zu
standigkeit des Gerichts der Hauptstadt Budapest .. 

(2) Ober diese Streitfalle befindet das Gericht der 
Hauptstadt Budapest in der in Art. 59 vorgesehenen 
Zusammensetzung. 

(3) 1m iibrigen geUen fUr die in Abs. 1 genannten 
Streitigkeiten die Vorschriften der Zivilprozefiordnung 
sowie die Bestimmungen der Artikel 61 und 63 dieses 
Gesetzes. . 

(4) In allen anderen unter Abs. 1 nicht genannten 
Streitfallen in Patentsachen entscheiden die Komitats
gerichte (Hauptstadtischen Gerichte) oder die Wirtschafts
schiedsausschiisse nach den allgemeinen Bestimmungen. 

m. TElL 

Besondere Bestimmungen fiir Pfianzensorten 
und Tierarten 

Artikel 67 
Voraussetzungen fUr den Patentschutz von Pflanzensorten 

Die Voraussetzungen beziiglich der Neuheit, Homo
genitat und relativen Bestandigkeit von Pflanzensorten 
sind in einer Sonderregelung unter Zugrundelegung von 
wissenschaftlichen Ergebnissen festgelegt. 

Artikel 68 
Wirkung des Patentschutzes von Pflanzensorten 

(1) Auf Grund eines Pflanzenpatents verfiigt der 
Patentinhaber innerhalb des gesetzlichen Rahmens iiber 
das ausschlieBliche Recht, das generative oder vege
tative. Zuchtmaterial der Pflanzensorte als soldles zum 
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Zweck des kommerziellen Absatzes herzustellen, zu ver
f~illlfen und in den Handel zu bringen oder einem Dritten 
eine Lizenz fUr diese TiHigkeiten zu erteilen. 

(2) Das Zuchtmaterial der geschiitzten Pflanze darf 
nur mit Zustimmung des Patentinhabers in solche aus
landische Lander geUefert werden, in denen fUr Pflan
zensorten ein dem in diesem Gesetz festgelegten Schutz 
ahnlicher Schutz nicht besteht. 

Artikel 69 

Sachliche Priifung von Anmeldungen, die eine 
Pflanzensorte zum Gegenstand haben 

Das Nationale Amt fUr Erfindungen nimmt die sach
Uche Priifung der Anmeldun{jen danach vor, ob 
a) der Anmeldungsgegenstand auf Grund des Art. 6 

Abs. 3 a) und b) nicht vom Patentschutz ausgeschlos
sen ist; 

b) die Beschreibung und die Patentanspriiche den ge-
setzlichen Erfordernissen entsprechen; 

c} die Erfindung einheitlich ist; 
dl dem Anmelder die beanspruchte Prioritat zusteht; 
e) der Anmeldungsgegenstand neu, homogen und be

standig ist; 
f) fUr dieselbe Pflanzensorte nicht eine Anmeldung oder 

ein Patent mit einer friiheren Priori tat besteht. 

Artikel 70 
Anwendung der allgemeinen Bestimmungen 

1m iibrigen gelten fUr Pflanzensorten die Bestimmun
gan der Kapitel I bis XI mit folgenden Erganzungen: 
a) Wenn die Erfindung, die die Pflanzensorte zum Ge

genstandhat, bei einem staatlichen Organ (For
schungs- oder Lehrinstitut, staatlichen Unternehmen, 
staatlichen landwirtschaftlichen Betrieb) ausgearbei
tet wurde, so stehen dem ungarischen Staat die 
Rechte an der Erfindung zu, diese Rechte werden von 
dem Minister filr Landwirtschaft und Ernahruug oder 
von einem von ihm bestimmten Organ ausgeiibt. 

b} Die patentierte Pflanzensorte kann nur mit staatlicher 
Qualifikation in· den 6ffentlichen Anbau eingefiihrt 
werden. 

ArtikeI 71 
Die Anwendung der fUr Pflanzensorten geItenden 

Bestimmungen auf Tierarten 

Die Bestimmungen der Artikel 67 bis 70 sind auf Tier
arten entsprechend anzuwenden. 

I BI. c. PMZ 1896. 154 ff. 
~ BI. r. PMZ 1896. 163ff., 1909, 111 f. 
3 B!..r. PMZ 1913. I!H 
4 BI. r. PMZ 1913, 242 
5 RI. f. PMZ 1921, 12 f. 
;; RL f. PMZ 1932. 2fi2 fl. 
7 BI. f. PMZ 1950, 215 f. 

IV. TEIL 
Schlufibestimmungen 

Artikel 72 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 

auller Kraft gesetzt: 
die noch" geltenden Bestimmungen des Gesetzes Nr. 

XXXVII von 18951 liber Erfindungspatente sowie die 
Bestimmungen zu dessen Ergaftzung2 und Anderung, die 
sich auf Erfindungen beziehenden Bestimmungen der Ge
setze Nr. XI von 1911, Nr. LV von 19123, Nr. XII von 
19i3~, -Nr. XXXV vori 19205, Nr. XVII' von 19326, sowie 
die Bestimmungen zur Durchfilhrung der genannten Ge
setze; 

die Gesetzesverordnung Nr. 8 von 19497 tiber die 
Anderung gewisser Bestimmungen des Patentgesetzes, 
Markengesetzes und Mustergesetzes; 

der durch das Gesetz Nr. VIII von 1957 festgesetzte· 
Absatz 3 des ArtikeIs 11 des Gesetzes Nr. III von 1952, 
der Artikel 14 der Gesetzesverordnung Nr. 18 von 1954 
sowie der Artike! 18 der Gesetzesverordnung Nc. 5 vo~ 
1958. 

(3) In Marken- und Mustersachen, die nach den vor 
dem .. !. ~ov~mber L949 erlassenen Bestimmungen in die 
:Z:ustandlgkelt der Anmeidungsabteilung des Patentge
wr.ts fielen, entscheidet das Nationale _Amt fUr Erfin
dungen, wahrend in Angelegenheiten, die fn d:c Zu
standigk~it der Spruchabteilung des Patentgerichts fielen, 
das· GerIcht der Hauptstadt Budapest in der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Zusammensetzung entscheidet. 

(4) Die Regierung wird ermachtigt, die mit den fUr 
Erfi~dungen. zu zahlende~ Gebiihren und der Erflillung 
der mternatlOnalen Verpfhchtungen zusammenhangenden 
Fragen zu regeIn. . 

(5) Die' Bestimmungen fiber die staatliche Qualifika
tion von Pflanzensorten und Tierarten werden von der 
Regierung festgesetzt. 

(6) Der Prasident des Nationalen Komitees fUr tech
nische Entwicklung ·und der Minister der Justiz werden 
ermachtigt, durch Verordnungen die mil dem Inkra!t
tret~n dieses Gese~zes. zusammenhangencten Ubergangs
beshmmungen SOWle dIe anderen zu dessen AusfUhrung 
erforderlichen Bestimmungen im Einvernehmen mit dem 
Prasid.enten des Nationalen Amtes fUr Erfindungen fest-
zusetzen. . . 

(7) Der Minister der .Tustiz wird ermachtigt, im Ein
-vernehmen mit dem Prasidenten des Nationalen Komitees 
fUr technische Entwicklung und dem Prasidenten des 
Nationalen Amtes fUr Erfindungen die einzelnen Be
stimmungen des Gerichtsverfahrens in Patentsachen so
wie die Bestimmungen tiber die Qualifizierung der Mit
gHeder des in Angelegenheiten des gewerblichen Rechts
schutzes entscheidenden Gerichts durch Verordnungen 
festzusetzen. 

1243/2 E 1 - 3. 1. 1. Bd V 150 

Ubersetzung aus dem ungarismen Amtsblatt .Magyar KQzlony· Yom 
26. April 1969. 279 ft. 

[Anlage III folgt] 
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ANLAGE III 

AUSZUG AUS DEM DEKRET UBER DIE AUSFUHRUNG DES GESETZES NR. II VON 1969 
UBER DEN SCHUTZ VON ERFINDUNGEN DURCH PATENTE 

(Nr. 4/1969. (XII.28) OMFP-IM) 

(Deutsche Ubersetzung 
des von den ungarischen Behorden 

in englischer Sprache ubersandten Textes durch das Verbandsburo) 

Regel 31 

Regeln, die sich auf besondere Bestimmungen fUr Pflanzen- und 
Tierzllchtungen des obenbezeichneten Gesetzes beziehen 

(Zu Artikel 67 des Gesetzes) 

(1) Eine Pflanzensorte ist neu, wenn sie sich in bezug auf ihre morpho
logischen, physiologischen und anderen Merkmale wenigstens durch ein wesent
liches Merkmal von den bereits bekannten Sorten unterscheidet. 

(2) Eine Pflanzensorte ist homogen, wenn die wesentlichen Merkmale der 
Einzelpflanzen - unter Berucksichtigung der besonderen Merkmale der generati
ven oder vegetativen Vermehrung - identisch sind. 

(3) Eine Pflanzensorte ist verhiltnismissig bestindig, wenn ihre 
wesentlichen Merkmale entweder wihrend ihrer naturlichen oder kUnstlichen 
vermehrung oder ihres Vermehrungszyklus der Beschreibung treu bleiben. 

Regel 32 (Zu Artikel 68 des Gesetzes) 

(l) Als Vermehrungsmaterial gilt die ganze Pflanze, Saatgut oder 
irgendein anderer Teil der Pflanze, der fUr die Vermehrung geeignet ist. 

(2) Die wirkung des Patentschutzes erstreckt sich nicht auf die Verwen
dung von Vermehrungsmaterial als Ausgangsmaterial fUr wissenschaftliche Zwecke 
oder fUr die Schaffung weiterer neuer Sorten. 

Regel 33 (Zu Artikel 69 des Gesetzes) 

(1) uber die Patentfihigkeit der Pflanzensorte entscheidet das Nationa
le Amt fUr Erfindungen auf der Grundlage eines experimentellen Anbaus. 

(2) Der experimentelle Anbau wird im inlindischen Bereich 
Nationale Amt fUr Erfindungen angeordnet und wird durch. eine 
wirtschafts- und Ernihrungsminister bezeichnete Stelle ausgefuhrt. 18 

durch das 
vom Land-

18 Stellungnahme Nr. 22 des Nationalen Amts fUr Erfindungen, Nr. 3. ,des 
Amtsblatts von 1971: 22. FUr die Zertifizierung der Homogenitit und 
Bestindigkeit von Pflanzen- und Tierzlichtungen,· wird der experimentelle 
Anbau nur in dem Fall angeordnet, in dem Daten nicht anderwe~tig verfUg
bar sind. 
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(3) Der Anmelder stellt auf Antrag des bezeichneten Organs vermehrungs
material, das von der bezeichneten Vegetationsperiode starnrnt, zu einer festge
legten Zeit und an einem festgelegten Ort sowie in einer festgelegten Menge 
zur VerfUgung. 

(4) Hat der Anmelder die neue Pflanzensorte oder ihr Vermehrungs
material einer chemischen, radiologischen oder anderen Behandlung unterzogen, 
so unt.errichtet er das nationale Amt fUr Erfindungen hiervon. 

(5) Fur die vorlage von Nachweisen betreffend die patentfahigkeit des 
Vermehrungsmater ials oder der Pflanzensorte wird dem Anmelder auf Ver langen 
eine Frist von mindestens vier Jahren vom Anmeldedatum angewahrt. 

(6) Der Anmelder kann Einsicht in die Ergebnisse de's exper imentellen 
Anbaus nehmen und kann durchdas den Anbau vornehmende Organ ersucht werden, 
dies zu tun. ' 

(7) Die Kosten des experimentellen Anbaus werden vom Anmelder getragen. 

Regel 34 (Zu Artikel 70 des Gesetzes) 

(1) In einer einzigen Patentanmeldung kann Schutz nur fur eine einzige 
Pflanzensorte beantragt werden. 

(2) Die Beschreibung hat mindestens eine klare Beschreibung der pflan
zensorte, die zum Schutz angemeldet wird, zu enthalten; die Beschreibung muss 
es ermaglichen, die hervorstechenden morphologischen und physiologischen 
Eigenschaften zu erkennen. 

(3) Der neuen Pflanzensorte ist eine Sortenbezeichnung zu geben, die 
gleichzei tig als der Name der Sorte angesehen wird. Das Nationale Amt fUr 
Erfindungen kann, wenn dies gerechtfertigt ist, den Anmelder verpflichten, die 
sortenbezeichnung zu andern, insbesondere, wenn die Bezeichnung irrefUhrend 
ist oder Verwechslungen hervorrufen kann. 

(4) Damit die Anlagen zur Patentbeschreibung gedruckt werden kannen, 
hat der Patentinhaber auf Ersuchen des Nationalen Arnts fur Erf indungen die 
erforderliche Zahl von Photographien einzureichen. 

Regel 35 (Zu Artikel 70 des Gesetzes) 

Das fur die Pflanzensorte gewahrte Patent wird, zusa tzlich zu den in 
Artikel 32 desPatentgesetzes genannten Fallen, fUr nichtig erklart, wenn die 
Pflanzensorte ihre Homogenitat oder verhlHtnismassige. Bestandigkeit verloren 
hat - mit RUckwirkung bis zu dem Ereignis, d,as die Nichtigerkl'arung begrundet. 
Der Patentinhaber ist verpflichtet, Nachweise uber das Vorliegen der Homogeni
tat und verhaltnismassigen Bestandigkeit zu liefern. 

Regel 36 (Zu Artikel 71 des Gesetzes) 

Die Regeln 31 bis 35 sind entsprechend auf Tierzlichtungen anwendbar. 

[Ende des Dokuments] 
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